	Berechnungsbogen Pfändung bei Weihnachtsgeldbezug
	

	
	

	
	

	Monatslohn/Gehalt 
	

	Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld,
	

	Überstunden, andere Zuschläge 
	

	Bruttoeinkommen
	

	./. Einkommens- und Kirchensteuern, Solidaritätszuschlag
	

	./. Sozialversicherungsbeiträge
	

	Nettolohn
	

	
	

	
	

	2. Abzug der unpfändbaren Beträge gem. §850 a ZPO:
	

	a.) 50% der Bruttobezüge für Überstunden
	

	b.) Urlaubsgeld und Urlaubsabgeltung; Jubiläumszuwendung, Treuegelder 
	

	c.) Aufwandsentschädigungen, Spesen, Auslösungen usw.; Gefahren- Schmutz- und Erschwerniszulagen 
	

	d.) unpfändbarer Teil des Weihnachtsgeldes: 
	

	     50% des Bruttoeinkommens, max. EUR 500; 50% d. Einkommens
	

	e.) Heirats- und Geburtsbeihilfen
	

	f.) Vermögenswirksame Leistungen
	

	g.) andere unpfändbare Lohn- bzw. Gehaltsbestandsteile
	

	Summe Abzüge
	

	3. Berechnung des für die Pfändung zu berücksichtigendem Nettoeinkommen
	

	Nettoeinkommen ./. Summe Abzüge
	


